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Ergänzende Bedingungen  

der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG (BIGGE ENERGIE) zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die 

Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391) 

Gültig ab 01.02.2019 

1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten, § 7 StromGVV 

Ändert oder erweitert der Kunde bestehende elektrische Anlagen oder möchte er zusätzliche Verbrauchsgeräte anschließen, so hat er dies BIGGE ENERGIE vor 

Inbetriebnahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich durch die Änderung der Stromverbrauch erheblich erhöht. Der Kunde hat sich in Zweifelsfällen an BIGGE 

ENERGIE zu wenden, der Listen mit meldungspflichtigen Verbrauchsgeräten und Anträge bereithält. 

2. Abrechnung, § 12 StromGVV 

2.1 Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abgerechnet (Jahresabrechnung). Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. Endet die 

Belieferung des Kunden vor Ablauf des Abrechnungszeitraums, erstellt BIGGE ENERGIE nach Maßgabe des § 40 Abs. 4 EnWG eine Schlussrechnung. 

2.2 Der Kunde hat das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer 

gesonderten Vereinbarung mit BIGGE ENERGIE erfolgt. Hierfür berechnet BIGGE ENERGIE dem Kunden ein zusätzliches Entgelt pro Abrechnung, 

welches sich aus der gesonderten Vereinbarung ergibt. Bei einer monatlichen Abrechnung entfällt das Recht der BIGGE ENERGIE monatliche 

Abschläge zu verlangen. 

2.3 Mit der Erstellung der Abrechnung für den Abrechnungszeitraum wird die Differenz zwischen den geleisteten Abschlagszahlungen und dem 

Rechnungsbetrag ermittelt und nachberechnet oder gutgeschrieben. Guthaben des Kunden werden auf die der Abrechnung folgenden Forderung 

(z. B. Abschlagsforderung) angerechnet. Fällt die Abrechnung mit der Beendigung des Vertrages zusammen, werden Guthaben auf die 

Schlussrechnung angerechnet. Verbleibende Guthaben werden ausgekehrt. 

3. Abschlagszahlungen, § 13 StromGVV 

BIGGE ENERGIE erhebt monatlich gleiche Abschlagszahlungen. Die Höhe dieser Abschlagszahlungen wird anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung 

entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum berechnet. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 

nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Im Fall einer monatlichen Abrechnung nach Ziffer 2.2 erhebt BIGGE ENERGIE keine 

Abschlagszahlungen. 

4. Ablesung der Messeinrichtungen 

4.1 Die BIGGE ENERGIE kann dem Kunden zum Zwecke der Ablesung der Messeinrichtungen eine Ablesekarte übersenden. In diesem Fall hat der Kunde 

den Zählerstand innerhalb von 4 Wochen der BIGGE ENERGIE mitzuteilen. Teilt der Kunde den Ablesestand nicht innerhalb von 4 Wochen der BIGGE 

ENERGIE mit, so ist die BIGGE ENERGIE berechtigt, den Verbrauch des Kunden auf der Grundlage der letzten Ablesung bzw. bei Nichtvorlage von 

Ablesewerten (z.B. Neukunden) auf Basis eines durchschnittlichen Verbrauches von vergleichbaren Kunden unter angemessener Berücksichtigung 

der tatsächlichen Verhältnisse zu schätzen. 

4.2 Stellt ein Kunde einen Antrag auf Nachprüfung der Messeinrichtungen gemäß § 8 Abs. 2 StromGVV bei der BIGGE ENERGIE, hat dies in Textform zu 

erfolgen. 

5. Zahlungsweise, § 16 Abs. 2 StromGVV 

5.1 Der Kunde hat die Möglichkeit, am Bankeinzug mittels SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen, fällige Abschlags- und Rechnungsbeträge selbst zu 

überweisen bzw. diese Beträge in einem unserer Kundenzentren bar einzuzahlen. 

5.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind so zu entrichten, dass für BIGGE ENERGIE keine zusätzlichen Kosten entstehen. Maßgeblich für die 

rechtzeitige Einhaltung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung bei BIGGE ENERGIE bzw. der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto der 

BIGGE ENERGIE. 

6. Zahlung und Verzug, § 17 StromGVV 

6.1 Rechnungen der BIGGE ENERGIE werden zwei Wochen nach Zugang fällig. Abschlagszahlungen werden zu dem von BIGGE ENERGIE nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der erstmaligen Zahlungsaufforderung (z.  B. 

Abschlagsplan). 

6.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann BIGGE ENERGIE angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordert 

der Grundversorger erneut zur Zahlung auf oder lässt BIGGE ENERGIE den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt BIGGE ENERGIE dem 

Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 

pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht 

übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der 

Pauschale. 
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7. Unterbrechung der Versorgung, § 19 StromGVV 

7.1 Die Kosten aufgrund der berechtigten Unterbrechung der Grundversorgung sowie der Wiederherstellung der Grundversorgung sind vom Kunden zu 

ersetzen. Die entstehenden Kosten werden dem Kunden pauschal in Rechnung gestellt. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die Kosten einer solchen 

Sperrung werden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 

pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht 

übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der 

Pauschale. 

7.2 Die Wiederherstellung der Grundversorgung erfolgt nur, wenn die Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten erfolgt ist und die 

Gründe für die Unterbrechung entfallen sind. 

7.3 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ordnungsgemäßer Termins- und Ersatzterminankündigung 

unmöglich, kann BIGGE ENERGIE die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten pauschal berechnen, es sei denn, der Kunde hat die Umstände, die zur 

Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale 

Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 

Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

8. Kündigung, § 20 StromGVV 

Die Kündigung des Stromgrundversorgungsvertrages durch den Kunden bedarf der Textform und soll wenigstens folgende Angaben enthalten: 

• Kundennummer oder Marktlokations-ID 

• Zählernummer 

• Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung (sofern abweichend von bisheriger Anschrift) 

9. Kostenpauschalen 

Bei Zahlungsverzug, Unterbrechung der Versorgung und Wiederherstellung der Versorgung werden folgende Pauschalen inkl. Umsatzsteuer in Rechnung 

gestellt: 

Mahnkosten pro Mahnschreiben 2,50 Euro 

Unterbrechung der Anschlussnutzung 45,00 Euro 

Wiederinbetriebnahme der Anschlussnutzung  

-  während der vom Netzbetreiber veröffentlichten Geschäftszeit 55,00 Euro 

-  außerhalb der Geschäftszeit des Netzbetreibers 115,00 Euro 

Telefoninkasso 10,00 Euro 

Inkassogang:  Versuch der Sperrung vor Ort  35,00 Euro 

Kosten für Abrechnungsdienstleistungen:  

Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch inkl. Versand pro Rechnung 5,00 Euro 

Rechnungskopie  3,00 Euro 

Vor-Ort-Ablesung durch BIGGE ENERGIE 20,00 Euro 

Adressfeststellung nach Aufwand 

Bankkosten für Rücklastschriften nach Aufwand 

Bei einer etwaigen Sperrung wird der Grundpreis weiterberechnet. Der Kunde hat der BIGGE ENERGIE anfallende Bankkosten für Rücklastschriften zu 

erstatten. 

10. Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht 

10.1 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (insbes. der Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) für die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden ist: BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, In der Stesse 14, 57439 Attendorn, Tel.  02761 896-

2222. 

 



03848-06 / 4507048 

10.2 Der/Die Datenschutzbeauftragte des Grundversorgers steht dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter fox-on 

Datenschutz GmbH, Pollerhofstr. 33a, 51789 Lindlar/Köln, www.fox.com, Mail: dsb@foc-on.com, Tel. 02266 9015-920 zur Verfügung. 

10.3 Der Grundversorger verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation), Verbrauchsdaten, Angaben zum 

Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten.  

10.4 Der Grundversorger verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kunden auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der §§ 49 ff. MsbG.  

b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO 
dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Grundversorgers oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

d) Soweit der Kunde dem Grundversorger eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, 
verarbeitet der Grundversorger personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung 
kann der Kunde jederzeit widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

10.5 Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 10.4 genannten Zwecke – 

ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Dienstleister für Druckdienstleistungen, Netzbetreiber, Inkasso-

Dienstleister, Abrechnungs- und IT-Dienstleister.  

10.6 Zudem verarbeitet der Grundversorger personenbezogene Daten, die er von den in Ziffer 10.5 genannten Empfängern bzw. Kategorien von 

Empfängern erhält.  Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, 

Handelsregistern, und dem Internet zulässigerweise gewinnen durfte. 

10.7 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt nicht. 

10.8 Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 10.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser 

Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden solange 

gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse des Grundversorgers an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen 

Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. 

10.9 Der Kunde hat gegenüber dem Grundversorger Rechte auf Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); 

Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, 

der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung 

bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) 

DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden 

personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin 

aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 

DS-GVO). 

10.10 Im Rahmen dieses Vertrages muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 10.3) bereitstellen, die für den Abschluss des 

Vertrages und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der Grundversorger gesetzlich 

verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann der Vertrag ggf. nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 

10.11 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrages findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 

Widerspruchsrecht 
 
Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber dem 
Grundversorger ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Der Grundversorger wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des 
Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung 
nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages) erforderlich ist. 
 
Auch anderen Verarbeitungen, die der Grundversorger auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Kunde 
gegenüber dem Grundversorger aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe 
widersprechen. Der Grundversorger wird die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die 
betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
 
Der Widerspruch ist zu richten an: BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, In der Stesse 14, 57439 Attendorn, Fax 02761 896-3333, E-Mail info@bigge-
energie.de.  
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11. Inkrafttreten 

Diese Fassung der Ergänzenden Bedingungen tritt mit Wirkung ab 01.02.2019 in Kraft.  

 

Ihre 

BIGGE ENERGIE 

BIGGE ENERGIE GmbH & Co.KG; Postanschrift: In der Wüste 8, 57462 Olpe; 
Sitz der Gesellschaft: In der Stesse 14, 57439 Attendorn; Handelsregister AG Siegen, HRA 8825 
Geschäftsführer: Ingo Ehrhardt, Roland Schwarzkopf 
www.bigge-energie.de 


